
Entwässerungsantrag 

Antrag auf Erteilung einer Genehmigung für den Bau einer Grundstücksentwässerungsanlage und deren 
Anschluss an die gemeindliche Schmutzwasser-* /Regenwasserkanalisation* nach den Bestimmungen 

und Vorschriften der Abwasserbeseitigungssatzung der Gemeinde Visbek  
(* nichtzutreffendes streichen) 

1.  Anschrift des Antragstellers 

Name/Firma 

 

Postleitzahl 

 

Ort 

 

Straße 

 

Telefon 

 

2.  Belegenheit des anzuschließenden Grundstücks  

Straße 

 

Haus-Nr. 

 

Flur 

 

Flurstück 

 

Größe/qm 

 

Anschluss auf dem eigenem Grundstück      ja               nein 

3. Gebäude  

   Wohngebäude  

    Gebäude mit gewerblicher Nutzung  Anlage „Gewerbe“ ausfüllen 

4.  Frischwasser für den SW-Kanal wird verwendet (zutreffendes ankreuzen): 

     aus Leitungsnetz Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband 

     aus eigenem Brunnen Nachweis erfolgt durch Zwischenzähler 

   ja               nein 

    durch Auffangen von Regenwasser  

5.  Es handelt sich um Niederschlagswasser von befestigten Dachflächen, gepflasterten Zufahrten oder Parkplätzen,  
     soweit diese über die gemeindliche Regenwasserkanalisation entwässert werden: 

     Dachflächen (Grundfläche) F =                                               qm 

     Zufahrten F =                                               qm 

     Parkplätze F =                                               qm 

     Gesamtfläche F = _______________________qm 

     

6.  Dieser Antrag ist der Gemeinde Visbek  in einfacher Ausfertigung vorzulegen. 

7.  Als Anlage ist beigefügt:  Lageplan Maßstab 1 : 1000/1 : 500 mit Eintragung der geplanten Leitungen 
(Schmutzwasser braun, Regenwasser blau) 

8. Mir ist bekannt, dass  

a. mit den Arbeiten erst nach Vorliegen der Genehmigung begonnen werden darf, 

b. die Anlagen erst in Betrieb genommen werden dürfen, wenn diese abgenommen sind und sich 
keine Beanstandungen ergeben, 

c. für den Betrieb der Anlagen die Vorschrift der hierfür geltenden Satzung der Gemeinde Visbek 
zu beachten sind, 

d. bei einem Verzicht auf den Anschluss an den Regenwasserkanal den öffentlichen 
Verkehrsflächen (Straßen, Gehwege, Grünanlagen) kein Oberflächenwasser vom eigenen 
Grundstück zugeführt werden  darf. 

 

(Plz, Ort) (Datum) (Unterschrift des Antragstellers) 

 


